
 
Kann ein Strafgefangener bei Erkrankung nach Hause gehen? 
 
So einfach ist das im Normalfall nicht möglich: Grundsätzlich sieht das Gesetz aber 
Möglichkeiten vor, einen (entsprechend schwer) erkrankten Häftling noch vor Verbüßung 
seiner Strafe vorzeitig auf freien Fuß zu setzen. 
 
Der juristische Begriff dafür lautet: Nachträglicher Strafaufschub aufgrund 
Strafvollzugsuntauglichkeit; geregelt ist dies im Strafvollzugsgesetz (kurz: StVG). 
 
Wenn ein Gefangener erkrankt, wird seitens der Justizanstalt für die entsprechende 
medizinische Behandlung gesorgt. Nur wenn die Krankheit (oder die Verletzung) aufgrund 
ihrer Art oder besonderen Schwere nicht ausreichend „hinter Gittern“ behandelt werden kann, 
hat ein Antrag auf nachträglichen Strafaufschub Aussichten auf Erfolg. 
 
Denkbar ist der Strafaufschub aus gesundheitlichen Gründen auch vor Strafantritt: Gemäß § 
5 Abs 1 StVG ist, ist ein dem Wesen der Freiheitsstrafe entsprechender Strafvollzug wegen 
einer Krankheit oder Verletzung, wegen Invalidität oder eines sonstigen körperlichen oder 
geistigen Schwächezustandes auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer 
Strafvollzugsortsänderung mit den Einrichtungen der in Betracht kommenden Anstalten zum 
Vollzug von Freiheitsstrafen nicht durchführbar oder wäre im Hinblick auf einen dieser 
Zustände das Leben des Verurteilten durch die Überstellung in die betreffende Anstalt 
gefährdet, die Einleitung des Strafvollzuges so lange aufzuschieben, bis der Zustand 
aufgehört hat. 
 
Nach § 133 Abs. 1 StVG ist, wenn sich nachträglich herausstellt, dass die Einleitung des 
Strafvollzuges wegen Vollzugsuntauglichkeit aufzuschieben gewesen wäre, und bestehen die 
dafür maßgebenden Umstände fort, § 5 StVG dem Sinne nach anzuwenden. 
 
Ebenso vorzugehen, wenn ein Strafgefangener während der Haft schwer erkrankt, einen 
Unfall mit schweren Folgen erleidet oder in einen sonstigen schweren körperlichen oder 
geistigen Schwächezustand verfällt und anzunehmen ist, dass sein Zustand mit naher 
Lebensgefahr verbunden ist oder für immer oder für lange Zeit fortbestehen wird. 
 
Unter Bezugnahme auf den Krankheitsverlauf eines Strafgefangenen sowie dessen aktuellen 
gesundheitlichen Zustand kann beim Vollzugsgericht ein Antrag auf nachträglichen Aufschub 
des Strafvollzuges beim zuständigen Vollzugsgericht (in der Regel das Gericht, in dessen 
Sprengel der Häftling einsitzt) eingebracht werden.  
 
Je nach Art der Erkrankung wird dann ein entsprechendes Sachverständigengutachten vom 
Gericht in Auftrag gegeben, von dessen Ergebnis es dann letztlich abhängen wird, ob der 
Strafgefangene enthaftet wird oder nicht. 
 
Ob die vorherige Einholung eines Privatgutachtens sinnvoll ist, wird stark von den 
Umständen des Einzelfalls abhängen. Wenn der Antrag auf nachträglichen Strafaufschub vom 
Gericht abgewiesen wird, kann man dagegen ein Rechtsmittel an die nächste Instanz 
ergreifen. Da sich die erstinstanzliche Entscheidung üblicherweise auf das 
Sachverständigengutachten des gerichtlich bestellten Sachverständigen stützt, sind die 
Erfolgsaussichten in zweiter Instanz sehr gering. Es ist daher von großer Bedeutung, bereits in 
erster Instanz möglichst aussagekräftige medizinische Unterlagen vorzulegen, um dem 



gerichtlich bestellten Sachverständigen eine gut aufbereitete Entscheidungsgrundlage zu 
bieten.  
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